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§ 57 Wr. KAG Betriebspflicht
öffentlicher Krankenanstalten

 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2023

(1) Die Rechtsträger ö entlicher Krankenanstalten sind verp ichtet, den Betrieb der Krankenanstalt ohne

Unterbrechung aufrechtzuerhalten.

(2) Der Verzicht auf das Ö entlichkeitsrecht, die freiwillige Betriebsunterbrechung oder die Au assung bedürfen der

Genehmigung der Landesregierung. Die entsprechenden Anträge sind sechs Monate vorher einzubringen. Die

Genehmigung ist zu erteilen, wenn dagegen keine schwerwiegenden ö entlichen Interessen bestehen. Im Fall einer

Fondskrankenanstalt hat die Landesregierung das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen von der Sachlage in

Kenntnis zu setzen.
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